
 

Schulgeldregelung ab 1. August 2016 – in der ab dem Schuljahr 2021/22 gültigen Fassung 
 
1. Einkommensabhängiges Schulgeld 

 

1.1 Das Schulgeld beträgt mit Beginn des Schuljahres 2021/22 2,4 % des maßgeblichen Einkommens 
gem. Ziff. 2. Für den gebundenen Ganztagsbetrieb beträgt das Schulgeld ab dem 01. August 2021 
4,3 % des maßgeblichen Einkommens gem. Ziff. 2. 
 
Für Schulgeldpflichtige mit einem maßgeblichen Einkommen gem. Ziff. 2 von unter 80.000,00 
Euro gelten bis zum Ende des Schuljahres 2021/22 – somit dem 31.07.2022 - die Beitragssätze 
von 2,2 % bzw. 3,9 % für den gebundenen Ganztagsbetrieb. 
 
Die Schulstiftung ist berechtigt, jeweils ab dem 01.08. den prozentualen Beitragssatz vom 
maßgeblichen Einkommen um bis zu 0,2 Prozentpunkte und für den gebundenen 
Ganztagsbetrieb um maximal 0,4 Prozentpunkte nach billigem Ermessen zu erhöhen, wenn 

 
a) sich die voraussichtlichen Brutto-Personalkosten (Lohn- und Gehaltskosten einschließlich der 
Abgaben zur Gesamtsozialversicherung) der Schulstiftung je Schüler um mehr als 2 % erhöhen 
oder 
 

b) sich kostenrelevante Steuern (Mehrwertsteuer, Versicherungssteuer, Verbrauchsteuern) 
erhöhen oder 
 

c) sich staatliche Zuschüsse verringern.  
 
Grundlage für die Berechnung nach 1.1.a) sind die voraussichtlichen Bruttopersonalkosten für 
das nächste Schuljahr, die jeweils durch die durchschnittliche Anzahl der Schüler in diesem Jahr 
geteilt werden. Als Basis für die Ermittlung einer eventuellen Kostensteigerung gelten die 
durchschnittlichen Personalkosten des laufenden Schuljahres je Schüler unter Berücksichtigung 
der Einnahmen (z.B. staatliche Zuschüsse, Schulgelder, Spendeneinahmen, sonstige Zuschüsse) 
der Schulstiftung. Eine Erhöhung des prozentualen Beitragssatzes nach 1.1.b) und c) richtet sich 
nach der damit verbundenen, voraussichtlichen Ausgabenerhöhung bzw. Reduzierung der 
Einnahmen der Schulstiftung. 
 
Eine eventuelle Erhöhung oder Absenkung des Schulgeldes wird durch die Schulstiftung bis 
spätestens zum 01.05. des jeweiligen Jahres bekanntgegeben.  
 

1.2 Der stets zu zahlende Mindestsatz für das Schulgeld beträgt monatlich 30,00 Euro. Die 
Evangelische Schulstiftung behält sich vor, den monatlichen Mindestsatz jährlich zum 01.08. 
eines jeden Jahres um maximal 5,00 Euro zu erhöhen.  
Für den gebundenen Ganztagsbetrieb beträgt der stets zu zahlende Mindestsatz monatlich 60,00 
Euro. Die Evangelische Schulstiftung behält sich vor, den monatlichen Mindestsatz für den 
gebundenen Ganztagsbetrieb jährlich zum 01.08. eines jeden Jahres um maximal 10,00 Euro zu 
erhöhen.  
Eine Erhöhung des Mindestsatzes erfolgt nur im Zusammenhang mit einer Erhöhung des 
Schulgeldes nach 1.1. 
 

1.3 Der Höchstsatz für das Schulgeld beträgt derzeit monatlich 350,00 Euro. Für den gebundenen 
Ganztagsbetrieb beträgt der Höchstsatz derzeit monatlich 627,00 Euro. Diese Höchstsätze 
erhöhen sich jährlich jeweils ab dem 1.8. um 10,00 Euro für das Schulgeld und um 20,00 Euro 
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für den gebundenen Ganztagsbetrieb. Eine Anhebung der derzeitigen Höchstsätze ist frühstens 
zum 01.08.2022 möglich. 
 

1.4 Im Rahmen der Geschwisterermäßigung werden für das 2. Kind 40 % und für das 3. Kind 60 % 
des Schulgeldes als Ermäßigung gewährt. Für das 4. Kind und weitere Kinder in Schulen der 
Evangelischen Schulstiftung ist kein Schulgeld zu zahlen. 
Die Geschwisterermäßigung gilt nur für Kinder, die eine Schule besuchen, deren Träger die 
Evangelische Schulstiftung in der EKBO ist. Verlässt ein Geschwisterkind eine solche Schule, so 
rückt das ursprünglich 2. Kind zum 1. Kind, das ursprünglich 3. Kind zum 2. Kind und das 
ursprünglich 4. Kind zum 3. Kind nach. 

 
2. Einkommensanrechnung (Maßgebliches Einkommen) 

 

2.1 Berücksichtigt wird das Einkommen der Schulgeldpflichtigen. Schulgeldpflichtig sind das die 
Schule besuchende Kind und dessen Eltern. Sind andere Personen verpflichtet, dem Kind 
Unterhalt zu gewähren, sind auch diese schulgeldpflichtig. 
 

2.2 Als Einkommen gilt die Summe der in dem Schuljahr vorangegangenen Kalenderjahr erzielten 
positiven Einkünfte (Bruttoeinkünfte) der Schulgeldpflichtigen. Die maßgeblichen 
Einkommensarten bestimmen sich nach § 2 Einkommensteuergesetz. Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten anderer schulgeldpflichtiger Personen 
ist nicht möglich.  

 
Abgezogen werden: 

a. ein Freibetrag von 2.640,00 Euro für jedes unterhaltsberechtigte Kind, 
b. die vom Finanzamt anerkannten Werbungskosten oder die vorgesehenen Pauschalsätze, 
c. die für den Berechnungszeitraum zu leistende Kirchensteuer, 
d. außergewöhnliche Belastungen gem. § 33 EStG, die von der Finanzverwaltung 

nachweisbar (durch Einkommensteuerbescheid) als abziehbar anerkannt wurden. 
 

2.3 Als Einkommen gelten ferner in Höhe der tatsächlich geleisteten Beträge: 
a. Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen, 
b. sonstige Einnahmen, die zur Deckung des Lebensbedarfs bestimmt sind. 

 
Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der 
Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Ausscheidens eine 
lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 
% der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung des 
Mandates hinzuzurechnen. 
 

3. Festsetzung des Schulgeldes 
 

3.1 Das Schulgeld wird von der Evangelischen Schulstiftung jeweils für ein Schuljahr festgesetzt. Die 
Schulgeldpflichtigen sind verpflichtet, die für die Berechnung notwendigen Unterlagen bei der 
Evangelischen Schulstiftung jeweils bis zum 31.07. eines jeden Jahres einzureichen. 
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3.2 Das Schulgeld ist ein Jahresbetrag für den Zeitraum vom 1.8. eines Kalenderjahres bis zum 31.7. 
des folgenden Kalenderjahres; es ist im Voraus zu entrichten. Das Schulgeld kann in 12 
monatlichen Teilbeträgen gezahlt werden. Voraussetzung hierfür ist die Erteilung eines  SEPA-
Lastschriftmandates durch die Schulgeldpflichtigen. Der Einzug des Betrages erfolgt jeweils zum 
1. eines Monats. Eventuelle Bankrücklastgebühren sind durch die Schulgeldpflichtigen zu 
erstatten. Bei Vereinbarung von Teilzahlungen sind die Teilbeträge auch dann bis zum Ablauf des 
lfd. Schuljahres zu entrichten, wenn das Schulverhältnis vor diesem Zeitpunkt endet.  
 

3.3 Die Einkommensermittlung erfolgt grundsätzlich anhand des Einkommensteuerbescheides des 
dem Schuljahresbeginn vorangegangenen letzten Kalenderjahres. Ist dieser Bescheid noch nicht 
erteilt, ist vorläufig der letzte, dem Beitragspflichtigen erteilte Bescheid zugrunde zu legen. Die 
Festsetzung des zu zahlenden Beitrags für das jeweilige Schuljahr erfolgt dann nur vorläufig bis 
zur Einreichung des Einkommensteuerbescheides für das Kalenderjahr, das diesem Schuljahr 
vorangeht. Der Einkommensteuerbescheid ist unverzüglich einzureichen. Erfolgt die Einreichung 
nicht bis spätestens zum 31.3. des darauffolgenden Kalenderjahres ist die Schulstiftung 
berechtigt, rückwirkend den jeweiligen Höchstbetrag gemäß Ziff. 1.3. festzusetzen. 
 
Schulgeldpflichtige, die mangels steuerrechtlicher Verpflichtung für das vorhergehende 
Kalenderjahr keine Einkommensteuererklärung abgegeben haben, sind verpflichtet, dies 
glaubhaft zu belegen. Die Einkommensermittlung erfolgt dann anhand anderer geeigneter 
Nachweisunterlagen für das dem Schuljahr vorhergehende Kalenderjahr (elektronische 
Lohnsteuerbescheinigung, Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen für das gesamte vorangegangene 
Kalenderjahr, Bescheinigung des Arbeitgebers über den steuerpflichtigen 
Jahresbruttoarbeitslohn, Gewinnermittlung sowie weitere Unterlagen zum Nachweis sonstiger 
Einkommensarten). 

 
3.4 Sofern die Schulgeldpflichtigen die erforderlichen Unterlagen zur Feststellung des maßgeblichen 

Einkommens gem. Ziffer 3.3 nicht vorlegen, sind sie mit einer Festsetzung auf den jeweiligen 
Höchstbetrag einverstanden. 

 
3.5 Bei erheblicher Verminderung des Einkommens kann eine Herabsetzung auch während des 

Schuljahres beantragt werden. Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung eines Nachweises über 
die Einkommensminderung (z.B. Arbeitslosengeld-, Rentenbescheid, Bescheid über 
Elterngeld/Betreuungsgeld, aktuelle Lohn-/ Gehaltsbescheinigung etc.) bei der Evangelischen 
Schulstiftung einzureichen. Eine rückwirkende Herabsetzung des Schulgeldes ist nicht möglich. 
Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt eine Herabsetzung nur für das laufende Schuljahr 
zum Ersten des Monats, in dem der Antrag eingeht. 

 
3.6 Sofern an der jeweiligen Schule Büchergeld und/oder sonstige Beiträge zur Erstattung von 

Aufwendungen der Schulstiftung (z.B. Fahrgeld) erhoben werden, sind die Schulgeldpflichtigen 
zu diesbezüglichen Zahlungen verpflichtet. 

 
3.7 Die Schulgeldpflichtigen verzichten hinsichtlich rückständiger nicht gezahlter Schulgeldbeiträge 

oder sonstiger Beiträge auf die Einrede der Verjährung. 
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4. Schulgeldbefreiungen 
 

4.1 Schulgeldpflichtige, die Empfänger einer laufenden Sozialleistung nach SGB II, SGB XII und 
AsylbLG sind, werden auf Antrag von der Zahlung des Schulgeldes befreit. Der aktuelle Bescheid 
über den Bezug der vorgenannten Sozialleistungen ist in Kopie dem Antrag beizufügen. Im 
Übrigen sind auf eine Befreiung die Regelungen zu Ziffer 3.5 entsprechend anzuwenden. Die 
Befreiung gilt nur bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres. Für jedes neue Schuljahr muss ein 
gesonderter Antrag eingereicht werden. 
 

4.2 Für Pflegekinder ist der jeweilige Mindestbeitrag zu entrichten. 
 

4.3 Für Schüler/innen, die zum Besuch einer Schule im Ausland beurlaubt sind, ist für den 
Beurlaubungszeitraum der jeweilige Mindestbeitrag zu entrichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


